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FL-0004561 

Betrieb: kontrollierende Behörde: FLENSBURG 

Stadt Flensburg He 
Fachbereich Einwohnerservice, Schutz und Ordnung 

Engelsbyer Str. 53 - 57 - Veterinärdienste 
24943 Flensburg en 1 

ensburg 
Tel.: 0461- 
Fax: 0461-85 \ 

E-Mail: veterinaer@®flensburg.de     
  

  

Kontrollzweck: 

  

planmäßige Routinekontrolle “ am: 12.11.2020 

  

Betriebsräume/-bereiche: 

Kontrolliert: Imbiss mit Verkauf, Gefrierraum, Kühlraum, Vorbereitungsküche im Nebenraum, 
Umkleideraum und Personal-WC, Trockenlager, Anlieferungsbereich mit Versorgungsflur 

Nicht Kontrolliert: Betriebsstätte (allgemein) 
  

  

Kontrollpunkte: [_]Hygiene-betriebl. Eigenkontrolle [_]Hygiene allgemein 
- (Räume, Geräte, Personal 

[IHACCP- (Konzept zur Herstellung sicherer ( ) 

Lebensmittel, einschließlich Dokumentation) []Zusammensetzung-nicht mikrob. 

[JRückverfolgbarkeit []Kennzeichnung/Aufmachung 
(einschließlich Dokumentation) Dan dere Kontrollpunkte 

[_JReinigung/Desinfektion (z.B. Verweigerung der Duldungs- und 
(einschließlich Dokumentation) Mitwirkungspflicht und sonstige nicht 

bereits definierte Punkte) 

[_]Ausbildung/Schulung Personal 
. (einschließlich Dokumentation) 

[_1Schädlingsbekämpfung 
(einschließlich Dokumentation) i 

[Dokumentation 
  

  

F e Bereiche waren in Ordnung: 

Vorbereitungsküche im Nebenraum, Trockenlager,Anlieferungsbereich mit Versorgungsflur 
  

Imbiss mit Verkauf 

1. Feststellung: Die Wand war nicht vollständig zum Arbeitstisch verfugt. 
Anordnung: Die Wand ist vollständig zu verfugen, dass diese eine leicht zu reinigende Oberfläche aufweist. 

Frist: - 4 Woche(n) 

Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1b 

Gefrierraum 

2. Feststellung: Es wurden Lebensmittel unverpackt gelagert, dass eine Kontamination nicht ausgeschlossen 
werden konnte. ge 

Anordnung: Die Lebensmittel sind so zu lagern, dass sie vor einer Kontamination geschützt sind. 

Frist: unverzüglich 
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. Il Kap. IX Nr. 3 

Kühlraum 

3. Feststellung: Der Fußboden war insbesondere in den Rand- und Eckbereichen verunreinigt. 

Anordnung: Der Fußboden ist zu reinigen. 
Frist: unverzüglich 
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. Il Kap. | Nr. 1    
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Umkleideraum und Personal-WC 

4. Feststellung: Die Lichtschalter waren verunreinigt. 

Anordnung: Die Lichtschalter sind zu reinigen. 

  

  

Frist: unverzüglich 

Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 

[JLichtbilder angefertigt [_]Proben entnommen 

[Merkblätter ausgehändigt: 

  

  

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Soweit in diesem Kontrollbericht etwaige Anordnungen getroffen worden sind; haben Sie das Recht, innerhalb eines 
Monats nach Erhalt des Kontrollberichts bei Stadt Flensburg Widerspruch zu erheben. 

  

  

Erklärung des/der Verantwortlichen (ggf. der anwesenden Person): 

     

  

Verantwortliche(r) Unterschrift: 
Beauftragte(r): 

  

  

  

Kontrolle durch: 

  

Begleitpersonal: Kontrolleurin/Kontrolleur: 

        

  

  
    
 


